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T E R M I N K A L E N D E R 

 
VDK Jahreshauptversammlung      29.03.2025 
FFW Bergrothenfels Jahreshauptversammlung   04.04.2025 
Erste-Hilfe-Kurs         05.04.2025 
Windkraftinformationsabend       08.04.2025 
Treff 55plus – April-Treffen       16.04.2025 
Obst- u. Gartenbauverein - Kelterplatz Einweihung   26.04.2025 
Tag der offenen Rathaustür       10.05.2025 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung: 
 

Rothenfels Rathaus:  
Dienstag 09.00 – 11.00 Uhr und Donnerstag 17:30 – 18:30 Uhr 
 
Bürgersprechstunde in Bergrothenfels im Gemeindezimmer im alten Schulhaus: 
Jeden 1. Dienstag im Monat 17:15 – 18:15 Uhr 
 
 
 

Herausgegeben von der Stadt Rothenfels, Rathaus, Tel. 09393/409, im Selbstverlag 
1. Bürgermeister Michael Gram Telefon: 0160/4350047 

e-mail: Stadtverwaltung@rothenfels.de     internet: www.rothenfels.de  
 e-mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de 

Telefonnummer für die Seewiesenhalle in Bergrothenfels: 0151/21250775 
Kontoverbindungen: Raiba MSP IBAN: DE37 7906 9150 0008 8448 36, BIC: GENODEF1GEM 

Sparkasse Mainfranken IBAN: DE54 790 500 000 000 220 426, BIC: BYLADEM1SWU 

Forstdienststelle, Herr Huckle, Telefon 09391/9182512 oder 0173/8638653 
Jagdpächter: Matthias Harth 0171-444 55 99 

mailto:Stadtverwaltung@rothenfels.de
http://www.rothenfels.de/
mailto:amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de


INFORMATIONEN DER STADT 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in den 
gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. Bitte auch die 
Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 
 
 
Stadtverwaltung geschlossen! 
 
Ab Montag   21.April   bis   Freitag   25. April 2025   ist die Stadtverwaltung geschlossen. 
In dringenden Fällen: Verwaltungsgemeinschaft, 97828 Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21,  
Telefon: 09391/6007-0   es gelten die üblichen Öffnungszeiten. 
In dringenden Fällen: Bgm. Michael Gram: Tel. 0160/4350047 bzw.  
2. Bgm Daria Schürmann: Tel. 0170/6808846  
 
 
Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde 
 
Der nächste Sprechtag der Bauaufsichtsbehörde, Karlstadt findet am 
Donnerstag, 10.04.2025, 12.06.2025 von 9.30 – 11.30 Uhr  
in der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld statt. 
Hierfür ist keine Terminvereinbarung notwendig. 
 
 
Übungen der Bundeswehr 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld möchte darüber informieren, dass die Bundeswehr 
in der Zeit vom 31.03.2025 bis 02.04.2025 Übungen durchführt.  
 
Bitte halten Sie sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fern.  
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (z.B. Fundmunition) 
ausgehen, wird besonders hingewiesen. Bitte melden Sie jeden Fund der Polizei. Das Sammeln, 
der Erwerb, der Besitz und der Verbrauch dieser Gegenstände ist verboten und kann nach 
Vorschriften des Strafgesetzbuches, sowie nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen 
Bestimmungen geahndet werden.  
 
Bitte melden Sie Schäden, die die Bundeswehr verursacht hat der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, sofern sie nicht bereits durch den Flurschadenoffizier abgegolten oder von 
Schadentrupps der Einheit beseitigt worden sind.  
 
Vielen Dank. 
 
 
 
 
Stadt Rothenfels 
 
Michael Gram 
1.Bürgermeister 
 
Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Rothenfels 
ist am 15.04.2025. Bitte tragen Sie mit der rechtzeitigen Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre 
Veranstaltung veröffentlicht werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg.  



Kurz berichtet aus der 2.Sitzung des Stadtrates  
vom 25.02.2025 
 
 

 Sachstand Kommunale Wärmeplanung - Beratung u. 
Beschlussfassung zur Durchführung 

 
Zusammenfassung: 
 

Was bedeutet Kommunale Wärmeplanung?  

Kommunale Wärmeplanung ist die Erstellung eines Planes, wie die Wärmeversorgung 
in einer Stadt oder einer Gemeinde klimaneutral in der Zukunft ausgestaltet werden 
kann. 

Hierbei geht es insbesondere um die langfristige Umstellung dezentraler fossiler 
Heizsysteme auf umwelt- und klimafreundlichere Wärmeversorgung. 

Dazu werden insbesondere Gebiete mit dezentraler Wärmeversorgung, bestehende 
Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete auf ihre Um- und Ausbaumöglichkeiten 
hin untersucht. 

WARUM KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG?  

Die kommunale Wärmeplanung soll helfen, den kosteneffizientesten und 
praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor 
Ort zu ermitteln.  

Gesetzliche Umsetzungspflicht in Bayern seit 02.01.2025 für Kommunen unter 10.000 
Einwohnern mit Fixtermin zur Vorlage bis zum 30.06.2028 

Welche Vorteile bringt die Kommunale Wärmeplanung? 

Von der Kommunalen Wärmeplanung können sowohl die Kommunen als auch die 
Hausbesitzer und Unternehmen profitieren. 

Die Kommunen selbst können durch die klimaneutrale Wärmeerzeugung von 
Brennstoffimporten unabhängig werden und Ressourcen zur Wärmeerzeugung 
bestmöglich vor Ort nutzen. Den Bürgerinnen und Bürgern wird es eine Planbarkeit auf 
lange Sicht bieten.  

All das kann zur Steigerung der Attraktivität der Kommune als Wohnort und zur 
Ansiedlung von Gewerbe beitragen. 

Hausbesitzer erhalten Planungssicherheit im Hinblick auf künftige 
Wärmeversorgungsoptionen.  

Beispielsweise kann ein Hausbesitzer auf die Installation einer Wärmepumpe oder 
Biomasseheizung verzichten, wenn sich als Folge der Kommunalen Wärmeplanung 



ergibt, dass das Gebiet, in dem sich das Haus befindet, zeitnah an ein Fernwärmenetz 
angeschlossen wird.  

Darüber hinaus können Hausbesitzer dadurch ebenfalls unabhängig von 
Brennstoffimporten und deren Preisschwankungen werden. 

Vorschlag der Verwaltung: 

Da wir uns bereits in einem „Zusammenschluss von Gemeinden“ befinden, muss nach 
hiesiger Ansicht nicht auf das Ergebnis des Landkreises gewartet werden und die 
Verwaltung könnte schon Angebote für die Durchführung der Kommunalen 
Wärmeplanung VG-weit einholen. In wieweit es dann sinnvoll ist, kleinere Konvois zu 
bilden, sodass Gemeinden die räumlich zusammenhängen auch zusammen betrachtet 
werden, sollte unter Hinzuziehung des dann gefundenen Beratungsbüros ermittelt 
werden. Nachdem VG-weit ein wirtschaftlicher Anbieter gefunden wurde, kann die 
Auftragsvergabe in einer der kommenden Sitzungen hier im Gremium erfolgen. 

 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Kommunale Wärmeplanung umzusetzen.  
Die Verwaltung wird beauftragt, VG-weit einen geeigneten wirtschaftlichen Anbieter zu 
finden. Die Auftragsvergabe soll in einer der kommenden Sitzungen erfolgen.  
 
 

 
6. Änderung Flächennutzungsplan - Abwägung der eingegangenen 
Stellungnahmen sowie Planungsbilligung 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB zur 6. 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 25.09.2024 wurde im Zeitraum vom 
14.10.2024 bis 14.11.2024 durchgeführt.  
 
Beschluss: 
 
Neben den oben gefassten Einzelbeschlüssen zur Abwägung, nimmt der Stadtrat 
darüber hinaus Kenntnis vom Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 25.02.2025 und billigt diesen.  
 
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro, die 
formelle Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für das 
Bauleitplanverfahren zur 6. Änderung des Flächennutzungsplans durchzuführen.  
 
 

 
Aufstellung des Bebauungsplans "Westlich des Schlangenbrunn" - 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie 
Planungsbilligung 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB zur 



Aufstellung des Bebauungsplans "Westlich des Schlangenbrunn" in der Fassung vom 
25.09.2024 wurde im Zeitraum vom 14.10.2024 bis 14.11.2024 durchgeführt.  
 
 
Beschluss: 
 
Neben den oben gefassten Einzelbeschlüssen zur Abwägung, nimmt der Stadtrat 
darüber hinaus Kenntnis vom Entwurf des Bebauungsplans „Westlich des 
Schlangenbrunn“ mit Begründung, Umweltbericht, Grünordnungsplan und spezieller 
artenschutzrechtlicher Prüfung in der Fassung vom 25.02.2025 und billigt diesen.  
 
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro, die 
formelle Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für das 
Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „Westlich des 
Schlangenbrunn“ durchzuführen.  
 
 
 Farbauswahl Kindergarten 

 
Der Bgm stellt den Mitgliedern des Stadtrates zwei Farbkombinationen der Firma 
Caparol, für die Fassadengestaltung des neuen Kindergartengebäudes, vor. Eine 
hellere Kombination der Farben Siena 25 und Onyx 45, des Weiteren eine dunklere 
Kombination der Farben Moos 25 und Moos 20. Nach kurzer Diskussion entscheidet 
sich der Stadtrat für die hellere Farbkombination. 
 
Beschluss:  
Der Stadtrat ist für die Fassadengestaltung des Kindergartengebäudes mit der 
Farbkombination aus Siena 25 und Onyx 45. 
 
 
 Informationen aus der laufenden Verwaltung – Sturzflutmanagement 

 
Es gab ein erstes Gespräch zum Sturzflutmanagement. Erstmal wird ein 3 D 
Geländemodell erstellt, hierzu werden die Bäche und Gräben vermessen. Mit dem 
Modell können dann Starkregensimulationen durchgeführt werden.  
Damit ist bis Mitte/Ende des Jahres zu rechnen. Anschließend erfolgt die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 
 

 Informationen aus der laufenden Verwaltung – Bekanntgabe 
nichtöffentlicher Beschlüsse 

 
Nach erstmaliger Erfassung und Zustandsbewertung der gemeindlichen Bäume im 
Ortsbereich sind nun einige Baumpflegearbeite durchzuführen. 
Hierfür wurde anhand des erstellten Katasters drei Firmen aufgefordert, Angebote 
abzugeben. 
Die Firma Gerber Forst GmbH & Co. KG aus Laufach bietet die Arbeiten zu einem Preis 
in Höhe von 28.571,90 € brutto an. 
Aufgrund von Eigenleistungen durch den Bauhof, und Förster reduziert sich die 
Angebotssumme auf 9.781,80 € brutto. Dies ist mit der Firma abgestimmt. 
Beschluss: 



Der Gemeinderat hat Kenntnis über das Angebot der Firma Gerber Forst GmbH & Co. 
KG aus Laufach in Höhe von 28.571,90 € brutto und nimmt dieses an. 
Aufgrund von Eigenleistungen durch den Bauhof, reduziert sich die Angebotssumme 
auf 9.781,80 € brutto. 
Der Vorsitzende wird ermächtigt, den Auftrag zu erteilen. 
   
 
 

 
1. Bgm. Michael Gram                                                           15.03.2025 

 

 

Aus der Presse: 

Von Susanne Feistle 

Stadtrat entscheidet sich für ein helles Grau und Weiß am neuen 
Kindergarten 

Bürgermeister Michael Gram stellte den Mitgliedern des Stadtrates zwei 
Farbkombinationen für die Fassadengestaltung des neuen Kindergartengebäudes 
in Rothenfels vor: eine hellere Kombination und eine dunklere Kombination. Nach 
kurzer Diskussion entschied sich der Stadtrat einstimmig für die hellere 
Farbkombination. 
 
Weitere Themen im Stadtrat: 
Zudem beschäftigte sich der Rat mit der Kommunalen Wärmeplanung. Es geht 
dabei um die Erstellung eines Planes, wie die Wärmeversorgung in einer Stadt oder 
einer Gemeinde klimaneutral in der Zukunft gestaltet werden kann. Hierbei geht es 
insbesondere um die langfristige Umstellung dezentraler fossiler Heizsysteme auf 
umwelt- und klimafreundlichere Wärmeversorgung. 
Laut Gram handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe, die jede Gemeinde 
umsetzen muss. Die Erwartungen vom Ergebnis sind gedämpft. Für den Bürger 
kann es ein Angebot sein, aber keine Pflicht, dass er sich irgendwo anschließen 
muss. Jeder Bürger könne auch in Zukunft frei entscheiden, wie er sein Haus 
beheizen möchte, so Gram. 

Der Stadtrat beschloss mit einer Gegenstimme, die Kommunale Wärmeplanung 
umzusetzen. Die Verwaltung wird beauftragt, VG-weit einen geeigneten 
wirtschaftlichen Anbieter zu finden. Die Auftragsvergabe soll in einer der 
kommenden Sitzungen erfolgen. 

Bebauungsplan wird aufgestellt 

Bezüglich der Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans gingen 
Stellungnahmen ein. Diese wurden zur Kenntnis genommen und die vorgebrachten 
Ergänzungs- und Änderungswünsche werden im aktuellen Planentwurf soweit wie 
nötig eingearbeitet. 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro, 
die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 



öffentlicher Belange für das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplans "Westlich des Schlangenbrunn" durchzuführen. 
 
Nach erstmaliger Erfassung und Zustandsbewertung der gemeindlichen Bäume im 
Orts- und Flurbereich sind nun einige Baumpflegearbeiten durchzuführen. Die 
Firma Gerber Forst aus Laufach bietet die Arbeiten zu einem Preis in Höhe von 
28.572 Euro an. Aufgrund von Eigenleistungen durch Bauhof und Förster reduziert 
sich die Angebotssumme auf 9.782 Euro. Dies ist mit der Firma abgestimmt. 

 

Von Lena Schwaiger: 

 

Kooperation der Gemeinden Rothenfels, Neustadt 

und Lohr 

Bürgermeister Stephan Morgenroth und Michael 
Gram über ihre Pläne für einen Windpark im 
Spessart 
Neustadt/Bergrothenfels/Lohr 
 
In Main-Spessart soll künftig mehr Strom aus Windenergie gewonnen werden. 
Dazu weist der Regionale Planungsverband neue Vorrangflächen aus. Eine davon 
liegt im Wald auf dem Gebiet der Gemeinden Rothenfels, Neustadt und Lohr. Die 
Bürgermeister Stephan Morgenroth und Michael Gram erklären im Gespräch, was 
dort entstehen könnte. 

Auf der Höhe zwischen Bergrothenfels, Aurora und Margarethenhof könnten 
künftig Windräder stehen. Sie wollen sicherstellen, dass die Kommunen bei 
diesem Windpark mitreden können. Wie stellen Sie sich das konkret vor? 

Stephan Morgenroth: Die Flächen sind fast ausschließlich im Besitz der Stadt 
Rothenfels, der Stadt Lohr und der Gemeinde Neustadt. Dadurch haben wir 
weitgehende Kontrolle über die Entwicklung. Wir haben hier den Vorteil, dass es sich 
um ein Premium-Windgebiet handelt, also eine Region mit besonders hoher 
Windhöffigkeit. Das macht einen Windpark an dieser Stelle äußerst attraktiv. 

Mit dem Thema befassen Sie sich aber nicht erst seit der Bekanntgabe der neuen 
Vorranggebiete im Januar... 

Stephan Morgenroth: Das stimmt. Schon nach unserem Amtsantritt im Jahr 2014 
haben Michael Gram und ich uns zusammengetan und versucht, über verschiedene 
Antragsverfahren Windkraftprojekte in diesem Bereich voranzubringen. Zunächst 
wollten wir Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet herausnehmen lassen. Seit 2021 
sind wir aktiv an der Fortschreibung des Regionalplans beteiligt. In den letzten drei 
Jahren wurden die Flächen umfassend geprüft, insbesondere unter naturschutz-, 
artenschutz-, wasser- und militärrechtlichen Gesichtspunkten. Aber auch 
Gesichtspunkte wie beispielsweise der Einfluss auf das Landschaftsbild sind 

https://www.main-echo.de/schlagworte/bergrothenfels/
https://www.main-echo.de/schlagworte/windraeder-und-windturbinen/
https://www.main-echo.de/schlagworte/windparks/
https://www.main-echo.de/personen/stephan-morgenroth/
https://www.main-echo.de/schlagworte/windparks/
https://www.main-echo.de/personen/stephan-morgenroth/
https://www.main-echo.de/personen/michael-gram/


berücksichtigt worden. Ursprünglich waren rund 1.400 Hektar im Gespräch, nun sind 
davon 435 Hektar für Windkraft verfügbar. 

Was hat Sie motiviert, sich proaktiv für Windräder einzusetzen? Die Windkraft im 
Spessart wird ja nicht von allen positiv gesehen. 

Michael Gram: Wir müssen unseren Beitrag zur Energiewende leisten. Gleichzeitig ist 
das eine große finanzielle Chance für die Kommunen. Die Einnahmen aus der 
Windkraft sind für Neustadt und Rothenfels die einzige Möglichkeit, Einnahmen zu 
generieren, denn für Gewerbeansiedlungen ist kein Platz. 

Stephan Morgenroth: Jeder will Ökostrom, aber niemand will Windräder oder 
Stromtrassen vor der eigenen Haustür. Wir können den Klimawandel nicht mehr 
aufhalten, aber wir können ihn verlangsamen. Deshalb ist es wichtig, jetzt zu handeln. 
Zudem wollen wir die Wertschöpfung in der Region halten, so dass die Bürgerinnen und 
Bürger direkt profitieren. 

Letztendlich sollten wir auch stolz darauf sein: Wenn wir ein Windrad aus unserem 
Fenster sehen, wissen wir, dass wir aktiv etwas zur Energiewende beitragen. 

Welche Auswirkungen auf das Landschaftsbild erwarten Sie? 

Stephan Morgenroth: Das lässt sich aktuell schwer einschätzen, da die geplanten 
Standorte noch nicht endgültig sind. Wir werden aber auf einer 
Informationsveranstaltung verschiedene Perspektiven präsentieren. Klar ist: Ein 
Windrad kann man nicht verstecken, auch nicht im Wald. Aber aus vielen Blickwinkeln 
wird es wenig auffallen. Wer am Margaretenhof spazieren geht, wird die Windräder im 
Wald vielleicht gar nicht wahrnehmen. Von der Fränkischen Platte aus werden sie aber 
sichtbar sein, so wie wir von dort seit Jahren vom Margarethenhof 
die Windenergieanlagen dort sehen. 

Gibt es Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung? 

Michael Gram: Wir planen mit unserem Betreiber ein Regionalstrom-Modell und eine 
Genossenschaft, an der sich Bürger finanziell beteiligen können. 

Stephan Morgenroth: Insgesamt geht es um eine Investition von etwa 150 bis 200 
Millionen Euro. Bis zu 25 Prozent der Investitionssumme, also bis zu 40 Millionen Euro, 
könnten von Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. 

Tragen die Kommunen ein finanzielles Risiko? 

Stephan Morgenroth: Nein, die Kommunen tragen keinerlei Risiko und müssen auch 
keine Vorleistungen erbringen. Sie profitieren vor allem durch Pachteinnahmen, den 
Wind-Cent und spätere Gewerbesteuereinnahmen. 

Die Kommunen werden die Windräder aber nicht selbst bauen. Wie wird das 
Projekt umgesetzt? 

Stephan Morgenroth: Es gibt einen privatwirtschaftlichen Partner aus der Region, der 
das Projekt mit uns gemeinsam entwickelt und anschließend betreiben wird. Details 
werden wir in einer Informationsveranstaltung Anfang April vorstellen. 

https://www.main-echo.de/schlagworte/windraeder-und-windturbinen/
https://www.main-echo.de/schlagworte/windkraftwerke/


Wie viele Windräder könnten insgesamt entstehen? 

Stephan Morgenroth: Um wirtschaftlich tragfähig zu sein, sollte der Windpark 
mindestens 15 Windräder umfassen. 

Michael Gram: Das klingt viel, aber die Fläche erstreckt sich von Rothenfels bis Lohr. 
Wir haben eine der besten Windlagen Bayerns. Wenn man hier keine Windräder baut, 
wo dann? 

Werden die Windräder nach aktuellem Stand der Technik gebaut? 

Stephan Morgenroth: Früher hatten Windräder eine Leistung von bis zu 2,5 Megawatt, 
heute sind es 7,2 Megawatt. Die höheren Anlagen drehen langsamer, wodurch sie 
leiser sind. Die Nabenhöhe wird etwa 170 Meter betragen. 

Wie sind die bisherigen Reaktionen aus der Bevölkerung? 

Michael Gram: Bei einer Begehung mit Bürgern gab es keine negativen 
Reaktionen. Wichtig ist, dass wir vor allem Flächen mit Fichtenbeständen nutzen, 
die ohnehin gerodet werden müssen. 

Stephan Morgenroth: Kritische Fragen gibt es natürlich: Lärm, Flächenverbrauch, 
Schattenwurf, Recycling der Anlagen. Aber diese Punkte werden wir in der 
Informationsveranstaltung offen ansprechen. 

Wann findet die Informationsveranstaltung statt? 

Stephan Morgenroth: Anfang April in Neustadt, der Termin wird in den nächsten 
Tagen offiziell bekannt gegeben. Vorgesehen ist ein Infomarkt mit einzelnen 
Themenbereichen, besetzt mit Experten, damit sich alle gezielt informieren und Fragen 
stellen können. 

 

                          
Voranzeige    Traktor- TÜV     

findet wieder im Juli statt.       
 





 

 

Lieber Brennholzwerber, 
 

Sie möchten ein Stangenholzlos aus dem Stadtwald Rothenfels erwerben. 

Die Stadt Rothenfels bietet Ihnen als Bürger so die Möglichkeit relativ günstig Brennholz für Ihren 

Eigenbedarf zu kaufen. 
 

Ein Stangenholzlos bedeutet stehende Bäume zu fällen, aufzuarbeiten und aus dem Wald 

abzutransportieren. Diese Arbeit ist sehr gefährlich. Trotz moderner Maschinen und Geräte führen Unfälle 

im Wald oft zu lebensgefährlichen oder tödlichen Verletzungen. 
 

Im Grunde leisten Sie die gleiche Arbeit wie das ein professioneller Forstwirt oder Waldarbeiter tut. Von 

Ihnen wird deshalb auch erwartet, dass Sie die Arbeit in gleicher Weise erledigen. 
 

Dazu nötig sind:  
 

 überdurchschnittliche körperliche und geistige Leistungsfähigkeit -> vor allem wenn es um das 

Beurteilen von waldtypischen Gefahren geht (liegendes und stehendes Totholz, unter Spannung 

stehendes Holz, Totäste an stehenden Bäumen erkennen, etc.) 
 

 mehrjährige Erfahrung im Fällen und Aufarbeiten von Holz 

-> ein eintägiger Motorsägekurs reicht sicher nicht aus! 
 

 Sicherer und geübter Umgang mit der Motorsäge, Axt, etc. 
 

 Verwendung der vollständigen persönlichen Schutzausrüstung (Helm incl. Gehör- und 

Gesichtsschutz, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage und Stahlkappe, 

Handschuhe) 
 

 Vollständiger Verbandskasten (immer griffbereit) 

 

 Verwendung von Sonderkraftstoff und biologisch abbaubaren Schmierstoffen ist Pflicht 
 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschrift Forsten (VSG 4.3 / www.lsv.de) 
 

 Erfahrung im Lesen von Topographischen Karten und gute Ortskenntnisse (z.B. im Fall eines Unfalls) 
 

Planen Sie bitte auch ein, dass Sie niemals alleine im Wald arbeiten dürfen ! 

Die Stadt Rothenfels als Grundbesitzer behält sich vor, Personen die alleine arbeiten aus dem Wald zu 

verweisen. Das Holzlos geht danach ersatzlos an die Stadt Rothenfels zurück. 
 

Das eingeschlagene Holz ist ausschließlich dafür zu verwenden, sich selbst oder Bürger der Stadt Rothenfels 

/ Bergrothenfels mit Brennholz zu versorgen. 

Es ist nicht gestattet anfallendes Holz gewerbsmäßig weiterzuverkaufen ! 
 

Das Holz muss möglichst zeitnah aus dem Wald abgefahren werden, da sonst z.B. 

Wegeinstandsetzungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können. (i.d.R. bis Anfang Mai) 

Bitte entscheiden Sie sich nur dann für den Erwerb eines Stangenholzloses, wenn Sie sicher gehen können, 

dass das Holz wirklich komplett bis zum 30.05.2025 aus dem Wald abgefahren ist! 

 

ACHTUNG: 

Ein Teil der Stangenholzlos-Flächen ist relativ schwer mit Fahrzeugen zu erreichen. Die 

betreffenden Waldstücke liegen teilweise am Hang oder kleinere Gräben müssen 

überwunden werden, um das Holz abtransportieren zu können. An vielen Stellen wird eine 

Seilwinde nötig sein, um die Bäume zu Boden bringen zu können. Bitte beachten Sie diese 

Hinweise, bevor sie ein Stangenlos ersteigern. Danke. 
 

 

Bei Fragen und für weitere Informationen können Sie sich gerne direkt an Matthias Huckle  

(Forstrevier Marktheidenfeld 1 – 0173 863 86 53) wenden. 

http://www.lsv.de/


 

Die Stangen- und Giebelholzlosversteigerung findet am Freitag 

11.04.2025 um 18Uhr in der Seewiesenhalle statt. 

 

 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 
NICHTAMTLICHER TEIL 
 

 
 



 
 
 

Ehrung für Burkard Trunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto: Daria Schürmann 
Im Rahmen des Ehrungsnachmittags des Maintal-Sängerbundes wurde am 16.03.2025 
Burkard Trunk vom Gesangsverein Frohsinn Bergrothenfels in der Alten Turnhalle in Lohr 
für 40 Jahre aktives Singen geehrt.  
 
Wir gratulieren Burkard Trunk herzlich zu diesem beeindruckenden Jubiläum und danken 
ihm für sein langjähriges Engagement und seine Leidenschaft für die Musik.  
 
Ein besonderer Dank gilt auch dem Maintal-Sängerbund und dem Sängerkreis Lohr für die 
Ausrichtung dieser feierlichen Veranstaltung. 
 
Herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Stadt Rothenfels! 



Ein herzliches HALLO aus dem KINDERGARTEN 

 

Das auch die Kleinsten schon richtig Gas geben können hat sich in der Faschingswoche in 

unserer Kita gezeigt. 

Eine ganze Woche durften unsere Kinder in andere Rollen schlüpfen. Mit Spiel und Spass 

erlebten wir eine super, kunterbunte Faschingszeit. 

Höhepunkt war sicherlich die „2. Kindergarten Faschingssitzung“, zu der wir in diesem Jahr 

die Omas und Opas unserer Kinder aus der Villa Kunterbunt eingeladen haben. Ein jedes 

Kind durfte zeigen was es kann und wir waren begeistert von den Darbietungen und 

tänzerischen Leistungen unserer Tanzgruppen, der kleinen Garde des CCB und den 

Tanzmäusen aus Rothenfels. Auch unser Bürgermeister blieb dabei nicht verschont… unsere 
Vorschulkinder fesselten ihn und dann schnipp schnapp… war die Krawatte ab. 

Mit Kaffee und Kuchen rundeten wir diesen schönen Nachmittag ab. 

 

 

 

 

Leckeres Kuchenbuffet 

                                                                     Die Ruhe vor dem Sturm 

                                   Kommt holt das Lasso rauß… 

                                   

                                   

 

 

 

Unsere Faschingsorden                                                 Unser Faschingsumzug 

                                                        

                                                                                                                          

Unsere Vorschulkinder nehmen am Handwerks 

- Wettbewerb: „Kleine Hände, große Zukunft 
teil“. In diesem Jahr lernten wir den Beruf 

des Fliesenlegers kennen. Zum Projekt durfte 

jedes Kind seine eigene Fliese gestalten und 

gemeinsam wurde es zu etwas Besonderem. 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 

 



Liebe Rothenfelserinnen und Rothenfelser, 

seit über 2 Jahren wird auf der Burg gebohrt, gehämmert und gebaut. 
Bald haben wir es geschafft und der Ostpalas ist fertig saniert. Das ist 
ein guter Grund für ein großes Fest. Herzlich laden wir Sie ein, mit uns 
am Pfingstsonntag, 08. Juni zu feiern:  
Um 10.30 Uhr feiern wir einen Festgottesdienst im Rittersaal. Ab 12.00 
Uhr gibt es Programm für Groß und Klein auf dem gesamten 
Burggelände, u.a. mit Hüpfburg, Kinderschminken, Führungen und 
vielen weiteren Aktivitäten. Eine Kulturbühne im Burghof bietet ein 
abwechslungsreiches Programm. Präsentiert wird u.a. ein 
Familienkonzert mit den Hanke Brothers, ein Konzert mit der Karlstädter 
Band Flieder sowie zum Abschluss um 20.00 Uhr Musik mit der 
Instrumental Wildes Holz. Für Essen und Trinken ist gesorgt.  

Wir würden uns freuen, viele von Ihnen an diesem Tag auf der Burg 
willkommen zu heißen – der Eintritt ist frei!  

Ihr Vorstand der Vereinigung der Freunde von Burg Rothenfels 

 

 

 

 



 

Erste-Hilfe-Kurs  

in Rothenfels 
Wann: 5. April, 8 Uhr 

Wo: Feuerwehrhaus Rothenfels 

Teilnahmegebühr: 70 € 

Anmeldung: 

dennis.roeder@malteser.org 

www.malteser-rothenfels.de 

mailto:dennis.roeder@malteser.org


Am Sonntag, den 4. Mai 2025 empfangen wir
unsere Erste Heilige

KOMMUNION
Zum Gottesdienst 

in der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere in Hafenlohr
um 10.00 Uhr laden wir herzlich ein.

Die Kommunionkinder aus

Hafenlohr Rothenfels

Benno Baunach Klara Curak
Alina Elsinger Hannes Hofmann

Jonas Hammer Regina Schröder
Julius Hupp

Emmi Leimeister
Tim Müller Bergrothenfels

Rosa Schwab
Vincent Schwab Matteo Straub



 
 

 
 



 

 

STAATLICHE REALSCHULE 
 MARKTHEIDENFELD 

 
Oberländerstraße 28  97828 Marktheidenfeld 

Tel.: 09391 9182-0  Fax.: 09391 9182-29 
E-Mail: verwaltung@rsmar.de 

 
März 2025 

 
Anmeldung für das Schuljahr 2025/26 

an der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld 
 
 
Die Realschule bittet die Eltern, die notwendigen Unterlagen vorab zu Hause auszufüllen und 
zu unterschreiben. Informationen dazu finden Sie im Anmeldeportal unter www.rsmar.de. 
 
Die Abgabe der Anmeldeunterlagen im Sekretariat ist vom 5. bis 8. Mai 2025 von 8:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr und am 9. Mai 2025 von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr möglich. Eine 
Terminvereinbarung für die Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte nutzen Sie jedoch den 
gesamten Anmeldezeitraum, um Wartezeiten zu vermeiden.  
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an der Staatlichen Realschule Marktheidenfeld 
aufgenommen werden können, ist nicht begrenzt. 
 
Für die Anmeldung müssen folgende Unterlagen ausgefüllt und ggf. unterschrieben 
eingereicht werden: 
 

• Anmeldeformular (über die Homepage) 
• Übertrittszeugnis (das Original des Übertrittszeugnisses verbleibt bei der Schule, bitte 

fertigen Sie sich ggf. vorab eine Kopie an) 
• Geburtsurkunde 
• Nachweis der Masernimpfung (Impfpass) 
• ggf. Sorgerechtsbeschluss 
• ggf. Fahrkartenantrag (über die Homepage – bitte Landkreis beachten) 
• ggf. Nachweise über Notenschutz/Nachteilsausgleich 
• ggf. Anmeldung zur Offenen Ganztagsschule 

 
Aus Gründen der Planungssicherheit für das neue Schuljahr bittet die Schule darum, auch 
einen beabsichtigten Schulwechsel aus höheren Jahrgangsstufen zum kommenden Schuljahr 
im oben genannten Zeitraum anzuzeigen. Dazu genügt ein formloser schriftlicher Antrag und 
eine Kopie des Zwischenzeugnisses. Der Übertritt ist für Schülerinnen und Schüler von 
Gymnasien oder anderen Realschulen problemlos möglich, Schülerinnen und Schüler der 
Mittelschule müssen einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen.  
 
Der Probeunterricht findet vom 13. bis 15. Mai 2025 statt. Die hierzu notwendigen 
Informationen erhalten Sie mit der Anmeldung. 
 
gez. Matthias Schmitt, RSD 
Schulleiter 
 

 

 

 

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mittelschule Marktheidenfeld 
Am Maradies 7 
97828 Marktheidenfeld 
 
 
 

Anmeldewoche der Mittelschule Marktheidenfeld 
 
 
Während der Anmeldewoche vom 5. bis 9. Mai 2025 können Sie Ihr Kind persönlich 
für das neue Schuljahr 2025/26 anmelden. 
Die Verwaltung ist in dieser Woche montags bis donnerstags von 8.30 bis 14.30 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr geöffnet. 
 
Folgende Dokumente werden benötigt:  

 Anmeldeformular (siehe Homepage / Downloads / Anmeldung 5. Klasse)  
 Original des Impfausweises bzw. des Masernschutznachweises 
 weiter Formulare erhalten Sie vor Ort 

 
Vorab können Sie sich auf unserer Homepage www.mittelschule.marktheidenfeld.de 
ausführlich über die Mittelschule informieren.  
 
Wir freuen uns darauf, Ihr Kind an unserer Mittelschule willkommen zu heißen. 
 
gez. Annette Hettiger 
Rektorin 
 

http://www.rsmar.de/


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche Versorgung, 
in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen oder einen 
Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist außerhalb der 
Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 116 117. 
 

Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 

Sonntagsdienst der Apotheken 
 

Apothekendienstplan 2025 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 29.03.2025 Brunnen-Apotheke, Karlstadt 
Sonntag 30.03.2025 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Montag 31.03.2025 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Mittwoch 02.04.2025 Mohren-Apotheke, Karlstadt 
Samstag 05.04.2025 Bären-Apotheke, Wertheim 
Sonntag 06.04.2025 Valentinus-Apotheke, Lohr 
Montag 07.04.2025 Rathaus-Apotheke, Uettingen 
Mittwoch 09.04.2025 EasyApotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 12.04.2025 Schaefers´s Apotheke, Wertheim 
Sonntag 13.04.2025 Stadt-Apotheke, Stadtprozelten 
Montag 14.04.2025 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Mittwoch 16.04.2025 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 
Freitag 18.04.2025 Schaefers´s Apotheke, Kreuzwertheim 
Samstag 19.04.2025 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 20.04.2025 Spessart-Apotheke, Gemünden 
Montag 21.04.2025 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Mittwoch 23.04.2025 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Samstag 26.04.2025 EasyApotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 27.04.2025 Schloss-Apotheke, Remlingen 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 

Apotheke Notdienst aktuell unter www.aponet.de 
 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Brunnen-Apotheke, Karlstadt, am Tiefen Weg 2   Tel. 09353/3637 
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Franken-Apotheke, Karlstadt, Langgasse 10   Tel. 09353/7692 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Mohren-Apotheke, Karlstadt, Hauptstr. 39    Tel. 09353/6850 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim, Obere Pfarrgasse 26  Tel. 09342/21999 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520  bzw. 6820 
St. Laurentius Apotheke, Zell, Rathausplatz 4,   Tel. 0931/463916 
Stadt-Apotheke, Gemünden, Obertorstr. 23    Tel. 09351/4795 
Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshaeuser Str. 2   Tel. 09364/6306 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns 
entnommen werden unter: www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 

http://www.aponet.de/
http://www.kzvb.de/
http://www.zbv-ufr.de/





